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[bookmark: _Toc216114772]Leitfaden zur Nutzung und Anwendung des Musterkonzeptes
Das vorliegende Muster-Schutzkonzept gegen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt (nachfolgend «Muster-Schutzkonzept» genannt) dient Schulen, die ein schuleigenes Schutzkonzept erarbeiten möchten, als Grundlage und Vorlage. Es richtet sich an Schulleitungen sowie an andere an Schulen tätige Personen und basiert auf dem «Rahmenkonzept Sexualaufklärung in den Volksschulen des Kantons Bern» (nachfolgend «Rahmenkonzept Sexualaufklärung» genannt). Expertinnen und Experten der Berner Gesundheit haben das Muster-Schutzkonzept erarbeitet, das auf zahlreichen fachlichen und praktischen Grundlagen[footnoteRef:1] beruht. FAQ (Frequently Asked Questions) und ein Glossar auf der Webseite der BKD klären die wichtigsten Fragen und Begriffe. [1:  Zu nennen sind hier bspw. die Bausteine für Schutzkonzepte von Kinderschutz Schweiz www.kinderschutz.ch und Limita www.limita.ch; Empfehlungen des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesrepublik Deutschland https://beauftragte-missbrauch.de/ sowie zahlreiche Fachartikel und -bücher, bspw. Wolff, M., Schröer, W. & Fegert, J. M. (2017). Schutzkonzepte in Theorie und Praxis: Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch. Beltz. sowie Oppermann, C., Winter, V., Harder, C., Wolff, M. & Schröer, W. (2018). Lehrbuch Schutzkonzepte in pädagogischen Organisationen. Beltz.] 

Ein Schutzkonzept als Massnahmenpaket gegen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt wirkt präventiv, mindert Risiken und gewährleistet professionelles und umsichtiges Handeln bei Vorfällen. Das «Muster-Schutzkonzept» umfasst die gesamte Schule, einschliesslich der Tagesschule.
Sie erhalten praktische und konkrete Informationen dazu, wie ein Schutzkonzept aufgebaut ist und welche Elemente es enthalten sollte. Des Weiteren finden Sie Textbausteine, die Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Schule abstimmen können. Die [kursiven Texte] sind Erläuterungen zur Erstellung eines Schutzkonzeptes und sind in der Fassung der Schule zu streichen. Die [gelb markierten Felder] sollen ausgefüllt werden.
Die Entwicklung und die Umsetzung sind als ein fortlaufender Prozess zu verstehen, der in einzelnen Schritten erfolgen kann. Dabei sind kontinuierliche Diskussionen und Anpassungen an neue Gegebenheiten erforderlich. Einige Bestandteile des Schutzkonzeptes sind von vorrangiger Bedeutung, während andere Elemente auch in einer zweiten Phase entwickelt werden können. Zu den einzelnen Schritten für die Konzepterarbeitung vgl. auch das «Rahmenkonzept Sexualaufklärung». Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist die Erarbeitung eines Verhaltenskodexes («Präventionsmassnahmen»). Dieser stellt ein Kernelement des «Muster-Schutzkonzepts» dar, da er viele weitere Aspekte enthalten und eine Grundlage für die Diskussion sowie die Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung bieten kann. 
Sofern bereits Instrumente zum Schutz etabliert sind, können diese das Schutzkonzept sinnvoll ergänzen. Bereits bestehende Bestandteile eines Schutzkonzeptes (bspw. ein Leitfaden zur Früherkennung und Frühintervention, Notfallpläne, Krisenkonzepte, Kommunikationskonzepte usw.) können in den jeweiligen Kapiteln eingebunden werden.
Das «Muster-Schutzkonzept» ist für alle Mitarbeitenden verbindlich und wird in der alltäglichen Arbeit umgesetzt. Die klare und umfassende Kommunikation des Schutzkonzeptes ist essenziell, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten – sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Schule – über Inhalte und Bedeutung dieses Konzeptes informiert sind.
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[bookmark: _Toc181360416][bookmark: _Toc181001207][bookmark: _Toc216114774]Einleitung
 [Die Schule spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie übernimmt unter anderem Verantwortung für den Schutz vor sexualisierter Gewalt und Diskriminierung und wahrt die Rechte auf Sexualaufklärung und Chancengerechtigkeit. Ein Schutzkonzept verankert präventive Massnahmen gegen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt[footnoteRef:2] und schafft Voraussetzungen für ein sicheres Umfeld für Kinder und Jugendliche (vgl. «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»).  [2:  Zu Begrifflichkeiten und Definitionen vgl. «Rahmenkonzept Sexualaufklärung» sowie das «Glossar».] 

Das Schutzkonzept setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die sich sowohl auf die Prävention von Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt sowie auf entsprechende Interventionen beziehen (vgl. «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»). Ein wesentlicher Teil besteht aus vorhandenen Konzepten und Grundlagen der Schule, die möglicherweise unter dem Aspekt des Schutzes angepasst werden müssen.]
[Textbaustein]
Das folgende Dokument beschreibt das Schutzkonzept sowie dessen konkrete Umsetzung an der Schule [Name der Schule].
Das Schutzkonzept gegen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt unserer Schule (in der Folge «Muster-Schutzkonzept» genannt) verfolgt das Ziel, Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt innerhalb unserer Schule und Tagesschule zu verhindern. Dies wird durch präventive Massnahmen, klare Verhaltensregeln und durch die Etablierung von Beschwerde- und Meldesystemen erreicht. Sollte es zu einem Vorfall kommen, stellt das Konzept sicher, dass die Schule angemessen reagiert und den Betroffenen die notwendige Unterstützung zukommt.
Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt können in der Schule in verschiedenen Konstellationen (Settings) auftreten. Dies betrifft zum Beispiel Situationen zwischen Kindern und Erwachsenen, aber auch zwischen Schülerinnen und Schülern. Spezifische Risiken müssen frühzeitig erkannt und Massnahmen zur Minderung dieser Risiken getroffen werden.
Die zentralen Begriffe des Schutzkonzeptes werden [im Glossar und im «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»] näher erläutert.
Das Schutzkonzept enthält folgende Elemente:
· Haltung zu Grenzverletzungen, zum Kinderschutz und zu sexualisierter Gewalt [im Leitbild verankert]
· Gefährdungsanalyse zur Identifizierung von Risiken
· Präventionsmassnahmen, die unter anderem das Beschwerdesystem mit internen und externen Ansprechpartnern sowie den Verhaltenskodex enthalten 
· Interventionsplanung mit Notfall- oder Krisenplänen für den Umgang mit Verdachtsfällen von Grenzverletzungen, Kindeswohlgefährdungen oder Vorfällen sexualisierter Gewalt
· Die Planung einer zukunftsorientierten nachhaltigen Aufarbeitung massiver Grenzverletzungen



[bookmark: _Toc181360417][bookmark: _Toc181001208]
[bookmark: _Toc216114775]Haltung
 [Dieses Kapitel erläutert die zentralen Grundsätze für eine sichere Schulkultur. Neben der UN-KRK (Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen) werden hier auch relevante gesetzliche Vorgaben sowie schuleigene Leitbilder und pädagogische Grundsätze berücksichtigt. Angestrebt wird eine Schulkultur, die von Achtsamkeit, Dialog und einem aktiven Hinschauen geprägt ist. Es wird empfohlen, dass die ganze Schule dieses Kapitel gemeinsam erarbeitet, um eine breite Akzeptanz und die Verankerung der Grundsätze bei allen zu erreichen.
Legen Sie fest, wie Ihre Schule Haltungsthemen dynamisch und aktuell hält. Dazu gehören regelmässige Sitzungen, Weiterbildungen oder Inter- und Supervisionen. Auch Ihr Verständnis von Partizipation der Kinder und Jugendlichen bilden Sie hier ab. Die Schülerinnen und Schüler sollten in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um Mitbestimmung zu fördern. 
Weisen Sie ebenfalls auf weitere interne Dokumente hin, die diese Grundsätze festhalten.]
[Wichtige Elemente]
· Die Schule als sicherer Ort für alle
· Achtsamkeit, Dialog und aktives Hinschauen
· Bewusstsein für Machtgefälle und Förderung einer Fehlerkultur
· Bezug zur UN-KRK, insbesondere Schutz, Beteiligung und Förderung von Kindern
· Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
· Gefässe und Diskussionsplattformen für Haltungsthemen
· Gelebte Fehlerkultur: weg von Schuldzuweisungen zugunsten einer Lernkultur
· Erwartungen an die Mitarbeitenden 
· Verweise auf kantonale und kommunale Vorgaben, auf pädagogische Grundsätze und Leitbilder, auf das Schulleitbild, die Schulordnung, den Verhaltenskodex und auf das «Konzept Sexualpädagogik» (nachfolgend «Musterkonzept Sexualpädagogik» genannt)

 [Textbaustein]
Unsere Schule etabliert eine «Kultur der Achtsamkeit», basierend auf den UN-Kinderrechten (Kinderrechte der Vereinten Nationen) und ausgerichtet auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus steht der bewusste Umgang mit Machtverhältnissen, aktives Hinschauen, Dialog und Handeln.
Alle Mitarbeitenden sind sich der Risiken bewusst, reflektieren ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer und sehen Irritationen und Fehler als Lernchancen. Regelmässiger Austausch findet in festen Strukturen statt. [Liste regelmässiger Austauschmöglichkeiten].
Wir fördern eine Beteiligungskultur, in der Schülerinnen und Schüler ihre Perspektiven einbringen und ihre Rechte kennen und wahrnehmen. Höchstpersönliche Rechte, wie körperliche Unversehrtheit und Wahrung der Intimsphäre, stehen im Zentrum.
Um dies zu gewährleisten, arbeiten wir nach dem «Choice-, Voice- und Exit-Prinzip»[footnoteRef:3]: Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche ihre persönlichen Rechte kennen müssen, um sich einbringen und ihre Situation aktiv verändern zu können («Choice»). Sie sollten wissen, an wen sie sich wenden können, wenn ihre Rechte verletzt werden oder sie keinen Einfluss auf ihre Lage haben. Dazu muss die Stimme der Kinder und Jugendlichen gehört werden («Voice»), wenn sie Rechte verletzt sehen oder Veränderungen wünschen. Schulen sollten aktiv signalisieren, dass sie Feedback und Beschwerden ernst nehmen. Dies kann durch Partizipationsmöglichkeiten oder ein Beschwerdeverfahren unterstützt werden. Schliesslich fordert das Prinzip, dass Kinder und Jugendliche stets die Möglichkeit haben, unangenehme Situationen zu verlassen («Exit»), um Grenzen zu setzen oder Konflikte zu entschärfen. Offene Türen, ein Vier-Augen-Prinzip oder vereinbarte Zeichen wie «Stopp» ermöglichen solche Exit-Optionen. Dies stärkt die Fähigkeit, Nähe und Distanz aktiv zu gestalten und eigene Bedürfnisse zu wahren.  [3:  Das Prinzip des Choice-Voice-Exit stammt aus den 1970er-Jahren, vom Ökonomen Albert O. Hirschmann, und wurde für die pädagogische Praxis und im Kinderschutz angepasst, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken, etwa Wolff, M., Schröer, W. & Fegert, J. M. (2017). Persönliche Rechte von Kindern und Jugendlichen: Schutzkonzepte als organisationale Herausforderung. In M. Wolff, W. Schröer & J. M. Fegert (Hrsg.), Schutzkonzepte in Theorie und Praxis: Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch (S. 14–24). Beltz.] 

Des Weiteren arbeiten wir mit folgenden pädagogischen Konzepten und Leitlinien: [Hier alle Konzepte erwähnen, die mit der Haltung zusammenhängen].
[bookmark: _Toc181360418][bookmark: _Toc181001209]

[bookmark: _Toc216114776]Gefährdungsanalyse
Schutzkonzept gegen Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt
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[Kinder erleben sowohl in ihrem privaten Umfeld als auch in der Schule selbst (sexualisierte) Gewalt. Die Schule muss beide Bereiche berücksichtigen und besonders vulnerable Gruppen schützen (vgl. «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»). Risikoanalysen umfassen bekannte Risiken (zum Beispiel die Einstellung neuer Mitarbeitender oder 1-zu-1-Situationen) und spezifische Risiken, die für Ihre Schule erhoben wurden (zum Beispiel unsichere Orte oder sogenannte «Angstorte» für Kinder). Diese Risiken sind im Schutzkonzept verankert. Ein Verweis auf das «Muster-Schutzkonzept» kann hier als zusätzliche Orientierung dienen. Die Gefährdungsanalyse beinhaltet zudem einen kontinuierlichen Reflexionsprozess, bei dem Risiken durch Umfragen, Beobachtungen oder Gespräche partizipativ erhoben werden können.]
[Wichtige Elemente]
· Beschreibung unterschiedlicher Konstellationen (Settings)
· Erhebung und Reflexion von Risiken durch Umfragen, Beobachtungen oder Gespräche
· Einbezug spezifischer Risiken (zum Beispiel unsichere Orte) in das Schutzkonzept
· Verweise Verhaltenskodex und weitere schulinterne Dokumente zur Ergänzung

 [Textbaustein]
Gefährdungen finden in unterschiedlichen Konstellationen (Settings) statt, und nicht jedem Risiko kann in gleicher Weise begegnet werden. Das Schutzkonzept gilt für die folgenden spezifischen Settings des Schulalltags:
· Setting Kind-Kind: Situationen unter Kindern/Jugendlichen [Verweis auf Verhaltenskodex, Beschwerdemanagement, Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche …]
· Setting Kind-Erwachsene: Situationen zwischen Mitarbeitenden der Schule und Kindern/Jugendlichen; Situationen zwischen Kindern/Jugendlichen und ihren Eltern/Erziehungsberechtigten [Verweis auf Personalrekrutierung, Verhaltenskodex, Beschwerdemanagement, Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche, Früherkennung …]
· Setting Erwachsene-Erwachsene: Situationen zwischen Mitarbeitenden; Situationen zwischen Mitarbeitenden und Erziehungsberechtigten [Verweis auf Verhaltenskodex, Beschwerdemanagement, Interventionsplanung …]
· Selbstgefährdungen und autoaggressives Verhalten [Verweis auf Verhaltenskodex, Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche, Interventionsplanung …]

Wir befragen Schülerinnen und Schüler regelmässig zu Orten und Situationen, in denen sie sich unsicher fühlen [evtl. Art der Erhebung von unsicheren Situationen]. Wir sorgen dafür, diese Kontexte zu verbessern, etwa durch Pausenaufsicht, Verbesserung der Lichtverhältnisse, Begleitung usw. Bekannte Situationen, die grosse Risiken (bspw. Körperkontakt, Einzelsituationen usw.) bergen, werden im Verhaltenskodex und [Verweise] geregelt. 

[bookmark: _Toc181360419][bookmark: _Toc181001210][bookmark: _Toc216114777]Präventionsmassnahmen

[An dieser Stelle werden alle Massnahmen beschrieben, die der Prävention von Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt dienen.]
[Wichtige Elemente]
· Rekrutierungsverfahren: Stellenausschreibungen, Bewerbungsgespräche, Referenzen und Überprüfung von Bewerbenden
· Verhaltenskodex mit zentralen Grundsätzen und Verhaltensregeln, insbesondere für Risikosituationen
· Beschwerdemanagement
· Präventionsmassnahmen und Programme für Kinder und Jugendliche
· Früherkennung und Kindeswohlgefährdung
· Weiterbildung
[bookmark: _Toc181001211]
[bookmark: _Toc216114778]Personalrekrutierung
[Bereits mit der Stellenausschreibung und in Bewerbungsgesprächen treffen Sie Massnahmen zur Verhinderung von Grenzverletzungen. Vor der Einstellung neuer Mitarbeitenden sollten Sie systematisch Referenzen und Auszüge aus dem Strafregister einholen. Beschreiben Sie die Minimalanforderungen, die Sie als Schule festlegen, oder verweisen Sie auf bestehende Richtlinien sowie auf das «Muster-Schutzkonzept» im «Rahmenkonzept Sexualaufklärung».]
 [Textbaustein]
Im Rekrutierungsprozess legen wir Wert auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie auf die Umsetzung unserer schulischen Werte im Bereich Nähe und Distanz. In Stellenausschreibungen wird das Thema Nähe und Distanz erwähnt [etwa: «Unsere Schule legt grossen Wert auf einen bewussten, achtsamen und transparenten Umgang mit Nähe und Distanz, um ein sicheres und respektvolles Lernumfeld zu gewährleisten.»], um sicherzustellen, dass potenzielle Mitarbeitende die Bedeutung dieses Bereichs verstehen und bereit sind, verantwortungsbewusst damit umzugehen.
In Bewerbungsgesprächen erfragen wir die Haltung der Bewerbenden zu unserer Schulkultur (Dialog, Ansprechen, Hinschauen). Es ist uns wichtig, zu erfahren, wie die Interessierten diese Werte in ihrer täglichen Arbeit umsetzen und welche Ansätze sie zur Schaffung eines sicheren und fördernden Umfelds mitbringen.
Darüber hinaus holen wir für alle neuen Mitarbeitenden [Regelung für Stellvertretungen] Referenzen ein, um ihre bisherigen Erfahrungen und die Übereinstimmung mit den Prinzipien unserer Schule sicherzustellen. Dieser Prozess dient der Qualitätssicherung und Prävention und sorgt dafür, dass unsere Schule ein sicherer Ort für alle Kinder und Jugendlichen bleibt. Für alle Mitarbeitenden wird bei der Neueinstellung ein Sonderprivatauszug[footnoteRef:4] eingeholt und die schwarze Liste der EDK[footnoteRef:5] konsultiert. Alle drei Jahre müssen alle Mitarbeitenden einen Sonderprivatauszug vorlegen. [4:  Der Sonderprivatauszug ist ein Auszug aus dem schweizerischen Strafregister und zeigt, ob einer Person gerichtlich untersagt wurde, mit Minderjährigen oder besonders schutzbedürftigen Personen zu arbeiten oder Kontakt zu haben. Er enthält Informationen über Strafurteile, die aufgrund von Sexual- oder Gewaltdelikten verhängt wurden. Der Zweck des Sonderprivatauszugs ist es, Wiederholungstaten zu verhindern, indem Organisationen und Arbeitgeber über relevante Verbote informiert werden, ohne dass die gesamte strafrechtliche Vergangenheit offengelegt wird.]  [5:  Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verfügt über eine «Schwarze Liste», die Lehrpersonen aufführt, denen aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung, eines laufenden Strafverfahrens oder in Folge eines unangemessenen Verhaltens die Unterrichtsberechtigung im Rahmen eines kantonalen Entscheides entzogen wurde.] 

Des Weiteren prüft die Schulbehörde mittels schriftlicher Anfrage, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin auf der «Liste der Personen ohne Unterrichtsberechtigung» der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren erscheint.[footnoteRef:6] [6:  Schulbehörden, die für die Anstellung von Lehrpersonen verantwortlich sind, erhalten auf schriftliche Anfrage beim Generalsekretariat der EDK (Rechtsdienst) Auskunft, ob für eine bestimmte Person ein Entzug der Unterrichtsberechtigung vorliegt oder nicht https://www.cdip.ch/de/themen/hochschulen?set_language=de (Zugriff: 28.11.2024)] 

[bookmark: _Toc181001212][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc216114779]Verhaltenskodex
 [Der Verhaltenskodex ist ein zentrales Element des Schutzkonzeptes und bietet transparente Verhaltensregeln für alle Mitarbeitenden der Schule. Er umfasst sowohl Standardsituationen als auch spezifische Risikobereiche, in denen besondere Achtsamkeit erforderlich ist. Der Verhaltenskodex zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche sowie alle Mitarbeitenden der Schule vor Übergriffen und Diskriminierung zu schützen. Es macht Sinn, den Verhaltenskodex als separates Dokument zu führen und abzulegen.
Der Verhaltenskodex baut insbesondere durch klare Verhaltensregeln Schwellen ein, die Übergriffe erschweren oder verhindern. 
Für die Schulleitung und das Personal bietet der Verhaltenskodex Sicherheit im Umgang mit Grenzverletzungen und Übergriffen. Er dient als Grundlage für die Einleitung von Sanktionen und stellt sicher, dass alle Mitarbeitenden wissen, welche Verhaltensweisen erwartet und welche Massnahmen bei Verstössen ergriffen werden können, wie in «Interventionsplanung» des vorliegenden Dokumentes beschrieben.
Idealerweise wird der Verhaltenskodex im Kollegium gemeinsam erarbeitet, und Kinder und Jugendliche erhalten ebenfalls die Möglichkeit zur Mitsprache. Der Verhaltenskodex wird für Kinder und Jugendliche in altersgerechter Sprache zur Verfügung gestellt. Er muss auch Eltern und Erziehungsberechtigten bekannt sein. Entscheidend ist, dass der Verhaltenskodex im Alltag in dynamischer Weise gelebt und dazu immer wieder hinterfragt und diskutiert wird.
An dieser Stelle wird bewusst auf ein vorgefertigtes Beispiel für einen Verhaltenskodex verzichtet, da dessen Erstellung und die Auseinandersetzung mit den Inhalten von zentraler Bedeutung sind. Ein Verhaltenskodex sollte nicht übernommen, sondern individuell erarbeitet werden, um die spezifischen Bedürfnisse und Werte der Schule zu berücksichtigen. Es gibt im Internet zahlreiche Beispiele, an denen Sie sich orientieren können. Sinnvoll ist es auch, den Erarbeitungsprozess von Expertinnen und Experten begleiten zu lassen.[footnoteRef:7] Zudem kann folgende Inhaltsstruktur als Orientierung für das Verfassen des Verhaltenskodex dienen:] [7:  Bspw. durch Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung in Zürich www.limita.ch, Mithilfe von zertifizierten Personen des «Bündner Standard» https://www.buendner-standard.ch/de, durch Beratung von Lantana, Fachstelle Opferhilfe in Bern http://stiftung-gegen-gewalt.ch/wsp/de/fachstellen/lantanabern/] 

 [Textbaustein]
1. Ausgangslage, Ziele und Geltungsbereich:
Hintergrund, Ziele und Anwendungs-/Geltungsbereich innerhalb der Schule

1. Haltung [oder Verweis auf Bestehendes; Schutzkonzept]:
Eine klare, reflektierte Haltung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ist zentral. Diese Haltung prägt die gesamte Schulkultur und zeigt sich in den Bereichen:
· Beziehungsarbeit: Aufbau sicherer, respektvoller Beziehungen zwischen allen Beteiligten
· Schulklima/ Kultur: Schaffung eines sicheren und unterstützenden Umfelds für alle
· Vielfalt: Respekt und Anerkennung der Diversität aller Beteiligten
· Grenzverletzungen: Massnahmen zur Verhinderung von Grenzverletzungen und zum Schutz vor Diskriminierung und Übergriffen
· Machtgefälle: Bewusstsein für Machtverhältnisse und deren Auswirkungen
· Partizipation: Einbindung der Kinder und Jugendlichen in Entscheidungen
· Leitsätze und Leitung: Orientierungshilfen für Mitarbeitende und Führungskräfte

1. Definitionen [oder Verweis auf Bestehendes; Schutzkonzept]: Klärung wichtiger Begriffe

1. Verhaltensregeln:
Klare und nachvollziehbare Richtlinien für Standardsituationen und Risikobereiche, wie: 
· Körperkontakt
· Trösten und Hilfestellungen
· Spielerische Kämpfe, Waffenimitate und Waffen
· Medizinische Erstversorgung, Schulapotheke und Wundversorgung
· Kleidung und Körperpflege
· Garderoben und Sportunterricht
· Einzelsituationen
· Foto- und Filmaufnahmen, elektronische Geräte
· Baden und Sonnenschutz
· Landschulwochen, Schulreisen, Exkursionen und Ausflüge
· Privatkontakte und Preisgabe privater Informationen
· Essen und Trinken
· Material und Infrastruktur
· Sprache
· Externe Kontaktpersonen

1. Beschwerdestellen:
Interne und externe Anlaufstellen, um bei Grenzverletzungen schnelle und kompetente Unterstützung zu gewährleisten [vgl. «Muster-Schutzkonzept» und «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»].

1. Vorgehen bei Grenzverletzungen [oder Verweis auf Bestehendes; Schutzkonzept]:
Grobe Skizzierung des Ablaufs bei Grenzverletzungen (z.B. Ampel) und Verweis auf Notfall- und Krisenkonzepte sowie andere Regelungen (bspw. Vorgehen bei Kindeswohlgefährdungen) 

1. Qualitätssicherung
Reflexion der Umsetzung des Verhaltenskodexes, Festhalten von Änderungswünschen und Massnahmen

1. Anhänge 
Verweis auf bestehende Grundlagen wie Schulordnung usw.: [Liste aller Dokumente]

Der Verhaltenskodex unserer Schule wird auf der Website der Schule veröffentlicht. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten werden über die Einführung des Verhaltenskodex informiert. Die Schule hat eine Version des Verhaltenskodex in einfacher Sprache für Kinder erarbeitet und die Lehrpersonen beauftragt, diese mit allen Kindern unserer Schule zu besprechen.
[bookmark: _Toc181001213][bookmark: _Toc216114780]
Beschwerdemanagement
[Beschreiben Sie an dieser Stelle alle internen und externen Anlaufstellen, oder verweisen Sie auf das entsprechende Dokument. Halten Sie fest, dass Rückmeldungen von allen erwünscht sind und auf Beschwerden eingegangen wird. Es hängt nicht von der Schwere eines Vorfalls ab, ob etwas gemeldet werden soll oder nicht. Eine offene Feedbackkultur trägt wesentlich dazu bei, schwere Grenzverletzungen zu verhindern, indem bereits kleinen Auffälligkeiten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Verweisen Sie allenfalls auch auf das «Rahmenkonzept Sexualaufklärung».]
 [Textbaustein]
An unserer Schule haben sowohl Kinder und Jugendliche als auch Mitarbeitende das Recht und die Möglichkeit, sich über Verstösse gegen den Verhaltenskodex, Grenzverletzungen und Diskriminierung zu beschweren. Sie kennen die dafür vorgesehenen Anlaufstellen, darunter Lehrpersonen, Betreuungspersonen, die Schulleitung und die Schulsozialarbeit. Die [Schulsozialarbeit] übernimmt die Funktion der internen Vertrauensstelle und steht unter Schweigepflicht. 
Auch Mitarbeitende können sich an die [Beratungsstelle/Schulsozialarbeit] wenden, um Fachberatungen in Bezug auf Kinder zu erhalten oder bei persönlichen Anliegen Unterstützung zu bekommen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Vorgesetzte auch über leichte Grenzverletzungen zu informieren. Im Falle einer schweren Grenzverletzung resp. dem Verdacht auf eine Straftat sind sie dazu verpflichtet, Ihre Vorgesetzten darüber in Kenntnis zu setzen. Diese Informationen werden mit äusserster Sorgfalt behandelt, und die Mitarbeitenden werden über die nächsten Schritte informiert. Sollte eine Meldung an die nächsthöhere Instanz (Eskalation) erforderlich sein, etwa weil Vorgesetzte involviert sind, wird die [Schulkommission] oder, im Falle von Mitarbeitenden der Gemeinde, die [Direktion/Abteilung für Bildung] informiert.
Eltern haben ebenfalls die Möglichkeit, sich bei der [Schulsozialarbeit] beraten zu lassen. Beschwerden werden über den Dienstweg eingereicht, zunächst bei Lehr- oder Betreuungspersonen, und erst in einem zweiten Schritt bei der Schulleitung.
[bookmark: _Toc181001214]Weitere externe Angebote bieten die [Opferhilfe, Personal-/Sozialberatung, Ombudsstelle, Beratung für Lehrpersonen der pädagogischen Hochschule], vgl. auch «Rahmenkonzept Sexualaufklärung» sowie das Merkblatt «Sexuelle Ausbeutung – Hinweise zu Prävention, zum Umgang mit Verdachtsfällen und zur Intervention» der BKD[footnoteRef:8]. [8:  https://www.lp-sl.bkd.be.ch/content/dam/lp-sl_bkd/dokumente/de/startseite/schulleitungen/kindesschutz/sexuelle-ausbeutung/sexuelle-ausbeutung-merkblatt-d.pdf (Zugriff: 28.11.2024)] 



[bookmark: _Toc216114781]Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche

 [Eine wichtige Präventionsmassnahme ist die Sexualaufklärung (Sexualpädagogik und Sexualerziehung). Gut informierte Kinder laufen weniger Gefahr, von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein und können Situationen als Gefahren erkennen und davon berichten. Falls an Ihrer Schule weitere Massnahmen und Programme bestehen, listen Sie diese hier auf, und verweisen Sie auf weitere relevante Merkblätter und Leitlinien[footnoteRef:9]. Nähere Informationen zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt finden Sie auch auf der Seite der Bildungs- und Kulturdirektion[footnoteRef:10]]. [9:  Etwa «Mobbing in der Schule» https://www.gsi.be.ch/content/dam/gsi/dokumente-bilder/de/themen/gesundheit/krankheiten-impfungen/schulaerztlicher-dienst/mobbing-in-der-schule-de.pdf (Zugriff: 28.11.2024); «Konflikt oder Mobbing?» https://www.bernergesundheit.ch/wp-content/uploads/2024/01/Merkblatt_Mobbing_Schule_A4_DE_Web.pdf (Zugriff: 28.11.2024); «Vorbeugen, erkennen, handeln in der Tagesschule» https://www.bernergesundheit.ch/wp-content/uploads/2017/12/Mobbing_ausgespielt_Tagesschule_De.pdf (Zugriff: 28.11.2024)]  [10:  https://www.faechernet.bkd.be.ch/de/start/uebergeordnete-
themen/geschlechtsspezifische-gewalt.html (Zugriff: 28.11.2024)
] 

[Wichtige Elemente]
· Sexualpädagogik: Vermittlung von Wissen über körperliche, emotionale und soziale Aspekte der Sexualität (Verweis auf «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»)
· Rechte der Kinder und sexuelle Rechte: Recht auf Information, Schutz und Partizipation werden nicht nur vermittelt, sondern auch aktiv gefördert
· Grenzen und Konsens: Aufklärung über persönliche Grenzen und das Verständnis von gegenseitigem Einverständnis
· Diskriminierungsprävention: Thematisierung und Vermeidung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Identität
· Prävention sexualisierter Gewalt: Aufklärung über Machtstrukturen und Massnahmen, um Grenzverletzungen zu erkennen und zu verhindern
· Strategien zur Konfliktlösung: Förderung gewaltfreier Kommunikation und Konfliktbewältigung, um respektvolle und friedliche Lösungen im Alltag zu ermöglichen

 [Textbaustein]
An unserer Schule wird für die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 1 [Liste aller Angebote]
· jährlich … [das Präventionsprogramm «Mein Körper gehört mir!»] durchgeführt. 

Auf der Stufe des Zyklus 2 bieten wir [Liste aller Angebote]
· das [Programm MfM] an.

Für den Zyklus 3 stehen folgende Angebote zur Verfügung: [Liste aller Angebote]
· [die Ausstellung Love Limits]
· [das Programm Herzsprung].

Des Weiteren arbeitet unsere Schule zyklusunabhängig mit den Prinzipien [Liste]
· [z.B. Friedensbrücke, Anti-Mobbing-Massnahmen usw.].

[bookmark: _Toc181001215]Das «Musterkonzept Sexualpädagogik» [Verweis auf Ablageort] ist ebenfalls ein tragendes Element unseres Präventionsprogramms
[bookmark: _Toc216114782]Früherkennung und akute Kindeswohlgefährdung

 [Eine Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, wenn die gesunde Entwicklung eines Kindes durch Vernachlässigung, körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt bedroht ist. Die Einschätzung erfolgt durch eine umfassende Abwägung und optimalerweise durch Fachpersonen mit einer entsprechenden Spezialisierung. Der Schule kommt eine wichtige Rolle in der Früherkennung von Kindeswohlgefährdungen zu, die häufig im Setting Kind-Erziehungsberechtigte stattfinden. Falls Sie ein umfassendes Konzept zum Vorgehen bei Kindeswohlgefährdungen haben oder nach den Vorgaben des Kantons[footnoteRef:11] arbeiten, können Sie an dieser Stelle darauf verweisen. Ansonsten halten Sie in groben Zügen die wichtigsten Schritte zum Vorgehen fest, und verweisen Sie auf die «Interventionsplanung».] [11:  «Früherkennung von Kindeswohlgefährdung in den Volksschulen des Kantons Bern, Leitfaden für die Schule» https://www.kja.dij.be.ch/content/dam/kja_dij/dokumente/de/startseite/umfassender-kindesschutz/fr%C3%BCherkennung-von-kindeswohlgef%C3%A4hrdung/Fr%C3%BCherkennung%20von%20Kindeswohlgef%C3%A4hrdung%20in%20den%20Volksschulen%20des%20Kantons%20Bern.pdf (Zugriff: 28.11.2024); «Einschätzungshilfen zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung für Fachpersonen im Frühbereich (0–5 Jahre)» https://www.kja.dij.be.ch/content/dam/kja_dij/dokumente/de/startseite/umfassender-kindesschutz/KJA_FE_Formular-Einschaetzungshilfen-zur-Frueherkennung-von-Kindeswohlgefaehrdung-fuer-Fachpersonen_de.docx (Zugriff: 28.11.2024); «Einschätzungshilfen für die Schulsozialarbeit zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung» https://www.kja.dij.be.ch/content/dam/kja_dij/dokumente/de/startseite/umfassender-kindesschutz/fr%C3%BCherkennung-von-kindeswohlgef%C3%A4hrdung/KJA_UK_Einsch%C3%A4tzungshilfen_SSA-de.pdf (Zugriff: 28.11.2024); «Erläuterungen zu den ‘Einschätzungshilfen für die Schulsozialarbeit zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung’» https://www.kja.dij.be.ch/content/dam/kja_dij/dokumente/de/startseite/umfassender-kindesschutz/fr%C3%BCherkennung-von-kindeswohlgef%C3%A4hrdung/KJA_FE_Erl%C3%A4uterungen-zu-den-Einsch%C3%A4tzungshilfen_de.pdf (Zugriff: 28.11.2024)] 

 [Textbaustein]
Alle Mitarbeitenden unserer Schule sind gegenüber der Gefährdung von Kindern durch ihr Bezugssystem wachsam und fühlen sich verantwortlich für die Früherkennung von Kindeswohlgefährdungen. Im Falle eines begründeten Verdachts oder eines konkreten Hinweises auf eine Kindeswohlgefährdung, die ein sofortiges Handeln erfordert, erfolgt die Bearbeitung nach dem Vieraugenprinzip. In jedem Fall werden die Schulleitung und die Schulsozialarbeit einbezogen, je nach Bedarf weitere Fachpersonen mit spezifischen Kenntnissen zum Kinderschutz. Führung und Koordination der Situation übernimmt die [Schulleitung/Schulsozialarbeit]. 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt insbesondere dann vor, wenn
· konkrete Hinweise darauf bestehen, dass das Kind derzeit erheblich körperlich misshandelt oder sexuell ausgebeutet wird oder dies in den nächsten Stunden oder Tagen zu erwarten ist.
· konkrete Hinweise bestehen, dass das Kind aufgrund von Vernachlässigung aktuell oder in naher Zukunft in Lebensgefahr schwebt.
· eine Bezugsperson den Zugang zum Kind verweigert oder der Aufenthaltsort des Kindes unbekannt ist, oder wenn es konkrete Hinweise gibt, dass das Kind bald an einen unbekannten Ort gebracht wird.

Es erfolgt eine zeitnahe Risikoeinschätzung, und der Hilfebedarf wird erhoben. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen sowie der Einbezug von Kinderschutzbehörden und/oder der Polizei besprochen und schriftlich festgehalten. Sind keine Sofortmassnahmen nötig, wird das Kind aber dennoch als gefährdet betrachtet, wird ein Massnahmenplan zur Unterstützung des Kindes erstellt. Dabei sollen Risikofaktoren reduziert und Schutzfaktoren gestärkt werden. Wenn immer möglich, wird das Kind einbezogen. 
[Weitere Dokumente Kanton, Schule oder Gemeinde]
[bookmark: _Toc181001216]

[bookmark: _Toc216114783]Weiterbildung

[Im «Rahmenkonzept Sexualaufklärung» finden sich verschiedene Methoden, die auch in der Prävention sexualisierter Gewalt hilfreich sind. Zudem empfiehlt der Kanton Bern einige Weiterbildungen zur Prävention[footnoteRef:12]. Zu empfehlen sind auch Kurse und Weiterbildungen der Berner Fachhochschule[footnoteRef:13] oder das Weiterbildungsprogramm und massgeschneiderte Weiterbildungen bei Castagna, Beratungs- und Informationsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder, Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer[footnoteRef:14].  [12:  https://www.faechernet.bkd.be.ch/de/start/uebergeordnete-themen/geschlechtsspezifische-gewalt/weiterbildung-praevention-gewalt.html (Zugriff: 28.11.2024)]  [13:  Etwa https://www.bfh.ch/de/weiterbildung/fachkurse/opfer-von-gewalt-erkennen-und-unterstuetzen/ (Zugriff: 28.11.2024)]  [14:  www.castagna-zh.ch (Zugriff: 28.11.2024)] 

Ein «Digitaler Grundkurs zum Schutz von Schüler*innen vor sexuellem Missbrauch» der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesrepublik Deutschland steht online kostenlos zur Verfügung[footnoteRef:15].] [15:  https://www.was-ist-los-mit-jaron.de/ (Zugriff: 28.11.2024)] 

 [Textbaustein]
Wir bieten regelmässige Schulungen und Informationen für alle Mitarbeitenden zum Schutzkonzept an, um das Bewusstsein für Grenzverletzungen zu schärfen, den Dialog zu fördern und die Handlungsfähigkeit in Krisensituationen zu stärken. Mitarbeitende, die eine spezifische Weiterbildung besuchen, tragen ihr Wissen in ihre Teams. Wir fördern und unterstützen die Weiterbildung im Bereich sexualisierte Gewalt.
An unserer Schule ist die [Arbeitsgruppe/Fachgruppe Prävention] dafür verantwortlich, die Themen Nähe, Distanz, Grenzen und sexualisierte Gewalt regelmässig zu thematisieren und aktuell zu halten. Die Mitglieder dieser Gruppe nehmen regelmässig an Fortbildungen teil, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen auf dem neusten Stand zu halten. Sie tragen ihre Erkenntnisse und Empfehlungen in das gesamte Schulteam, um so das Bewusstsein für diese Themen zu stärken und die Schule kontinuierlich zu einem sicheren Ort für alle zu machen.

[bookmark: _Toc181360420][bookmark: _Toc181001217][bookmark: _Toc216114784]Interventionsplanung

[Dieses Element beschreibt das Vorgehen bei Irritationen, Grenzverletzungen und Gewaltvorfällen. Ein Ampelsystem mit 3–4 Stufen hilft, Integritätsverletzungen einzuordnen und rasch Massnahmen zu ergreifen. In Krisenfällen ist eine individuelle Entscheidung notwendig, jedoch sollten grundlegende Verfahrensschritte und Verantwortlichkeiten vorab festgelegt sein, um den Schutz aller zu gewährleisten. Bei begründetem Verdacht ist die Intervention Leitungsaufgabe. Um eine objektive Einschätzung zu gewährleisten, ist der Blick von aussen durch Opferberatungsstellen, Polizei usw. einzuholen.
Verweisen Sie auf ein bestehendes Notfall- oder Krisenkonzept und passen Sie es gegebenenfalls an. Falls kein Krisenkonzept vorliegt, skizzieren Sie zumindest grob das Vorgehen im Krisenfall. Sie können das Vorgehen im «Merkblatt sexuelle Ausbeutung» der BKD[footnoteRef:16] kopieren oder anpassen. Auch der «Krisenkompass Schule» unterstützt die Schulen bei der Bewältigung einer Bedrohung oder einer Krise. Schliesslich können Sie auch in einem umfassenden begleiteten Prozess den sogenannten «Bündner Standard», ein Instrument zur Prävention und zur strukturierten Erfassung und zur professionellen Bearbeitung von Grenzverletzungen, einführen[footnoteRef:17]. Verweisen Sie allenfalls auch auf das «Muster-Schutzkonzept» im «Rahmenkonzept Sexualaufklärung» und beachten Sie wichtige Punkte im Falle eines Verdachts auf sexuelle Ausbeutung. Empfohlen wird auch eine Checkliste (siehe unten), welche die verantwortlichen Personen / externe Ansprechstellen im Falle einer Krise festhält]. [16:  https://www.lp-sl.bkd.be.ch/content/dam/lp-sl_bkd/dokumente/de/startseite/schulleitungen/kindesschutz/sexuelle-ausbeutung/sexuelle-ausbeutung-merkblatt-d.pdf (Zugriff: 28.11.2024)]  [17:  https://www.buendner-standard.ch/de (Zugriff: 28.11.2024)] 

 [Textbaustein]
Unsere Schule folgt einem klar definierten Prozess zur Krisenbewältigung bei Irritationen, Grenzverletzungen und (sexualisierten) Gewaltvorfällen. Dabei nutzen wir ein Ampelsystem, das hilft, Situationen nach ihrem Schweregrad zu beurteilen und entsprechende – individuell angepasste – Massnahmen zu ergreifen. In akuten Krisen (rot) wird abgewogen, wer welche Verantwortung trägt, um flexibel und professionell reagieren zu können. Dabei liegt die Fallführung immer bei der Schulleitung oder der ihr vorgesetzten Stelle, falls die Schulleitung in den Vorfall involviert ist. Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass sowohl kleinere als auch schwerwiegende Vorfälle frühzeitig erkannt und verantwortungsvoll bearbeitet werden, um den Schutz aller Mitglieder der Schule zu gewährleisten.
Der strukturierte Ablauf zur Einordnung von Ereignissen nach ihrem Schweregrad und den entsprechenden Massnahmen unterscheidet zwischen leichten, mittleren und schweren Grenzüberschreitungen:
· Leichte Grenzüberschreitungen (gelb): Es handelt sich um alltägliche Herausforderungen, die im Gespräch oder durch pädagogische Massnahmen gelöst werden können.
· Mittlere Grenzüberschreitungen (orange): Diese stellen grössere Herausforderungen dar, die eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und ggf. der Schulsozialarbeit erfordern. Pädagogische Interventionen und regelmässige Gespräche sind vorgesehen.
· Schwere Grenzüberschreitungen (rot): Diese umfassen massive Grenzüberschreitungen oder Krisen, wie z.B. sexualisierte Gewalt. Sofortmassnahmen werden eingeleitet, Behörden und Fachstellen einbezogen.

Für Ereignisse, die gelb oder rot eingeordnet werden, erfolgt eine Dokumentation, und die Verantwortung zur Durchführung von Massnahmen ist klar definiert. In Fällen, die als gelb eingeordnet werden, ist die Dokumentation im Rahmen der pädagogischen Abläufe erwünscht, jedoch nicht zwingend.


[bookmark: _Toc216114785]Richtlinien bei begründetem Verdacht[footnoteRef:18] auf sexuelle Ausbeutung[footnoteRef:19]: [18:  Im Unterschied zu einem vagen Verdacht oder einer Vermutung, die auf Andeutungen basieren, wurden bei einem begründeten Verdacht Straftaten entweder direkt beobachtet oder es wurde darüber berichtet. https://limita.ch/app/uploads/2019/12/Leitartikel_2016.pdf (Zugriff: 28.11.2024)]  [19:  https://www.lp-sl.bkd.be.ch/content/dam/lp-sl_bkd/dokumente/de/startseite/schulleitungen/kindesschutz/sexuelle-ausbeutung/sexuelle-ausbeutung-merkblatt-d.pdf (Zugriff: 28.11.2024)] 

· Keine Befragung und Ermittlung durch schulisches Personal: Betroffene Kinder werden nicht von Mitarbeitenden der Schule (Lehrpersonen, Schulleitung) befragt. Diese Aufgabe übernimmt speziell ausgebildetes Fachpersonal. Die Schule wird nicht investigativ tätig.
· Dokumentation: Die Aussage des berichtenden Kindes über das, was zum Verdacht geführt hat, wird wortwörtlich festgehalten. Weitere Indizien und Fakten müssen sorgfältig gesammelt und schriftlich festgehalten werden. 
· Vermeidung von vorschnellen Reaktionen: Unbedachtes Handeln kann traumatisierend wirken und eine Überführung der beschuldigten Person erschweren oder unmöglich machen.
· Einbezug der Erziehungsberechtigten: Die Eltern werden in den Prozess einbezogen, sofern sie nicht selbst im Verdacht stehen.
· Verfahren abklären: Bis zur Entscheidung, ob ein Verfahren eingeleitet wird, dürfen Verdachtsmomente nicht zur beschuldigten Person gelangen.
· Kontaktvermeidung: Wenn die beschuldigte Person im schulischen Umfeld arbeitet, wird darauf geachtet, dass das betroffene Kind keinen Kontakt zu dieser Person hat.
· Bedachte Kommunikation: Die Kommunikation, insbesondere mit den Medien, erfolgt in enger Absprache mit der Fachstelle, den Behörden und den Betroffenen [siehe Checkliste].


[bookmark: _Toc181001219]

[bookmark: _Toc216114786]Checkliste Vorgehen Krise und schwere Grenzverletzungen
[Im Krisenfall ist eine Checkliste hilfreich, um klare Verantwortlichkeiten und Abläufe festzulegen. Definieren Sie namentlich, wer welche Massnahmen übernimmt und mit wem Absprachen erfolgen. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit Fachstellen und Behörden vereinfacht den Ablauf und minimiert Verzögerungen.]
	Verfahrensschritt
[Verweis auf Interventionsplanung und Ablageort]
	Beschreibung des Vorgehens
	Zuständige Person schulintern
	Zuständige Person schulextern

	Schulinterne Rücksprachen (Vieraugenprinzip)
	· Diskussion und Reflexion
· Risikoeinschätzung
· Hilfebedarf
	· [festlegen wer]
· Meldende Person
· Person, die von Ereignis/Vorfall erfährt
· Vertrauensstelle
	keine

	Einbezug Fachstellen
[Verweis auf Liste von Anlaufstellen, Kontaktblatt usw.]
	[festlegen wann]
Prüfen: Unterstützung in fachlichen Fragen zum Vorgehen, Handlungsoptionen, Massnahmenplan usw.
	· [festlegen wer]
· Lehrpersonen
· Schulleitung
· Meldende Person
· Schulsozialarbeit
· Vertrauensstelle
	· [festlegen]
· Juristische, psychologische, soziale Beratung
· Ombudsstelle
· Opferhilfe

	Einbezug Polizei/ Staatsanwaltschaft
[wichtige Kontakte usw.]
	[festlegen wann]
Unterstützung in Ermittlungsfragen zum Vorgehen, Handlungsoptionen, Massnahmenplan usw.
	Schulleitung oder der Schulleitung vorgesetzte Person
	[Kontakt/Name/ Abteilung zuständige Person]

	Einbezug KESB
[wichtige Kontakte, Abläufe, Prozesse usw.]
	[festlegen wann]
Unterstützung in Fragen zum Kinderschutz, Handlungsoptionen, Massnahmenplan usw.
	Schulleitung oder der Schulleitung vorgesetzte Person
	[Kontakt/Name/ Abteilung zuständige Person]

	Klärung des Sachverhalts
[Ablaufschema Krise, Vorgaben Kanton, Gemeinde usw.]
	[festlegen unter Beachtung von Richtlinien bei Verdacht auf sexuelle Ausbeutung]
· Befragung Betroffene
· Befragung Beschuldigte
· Dokumentation
	[festlegen wer]
Schulleitung, Mitglieder von Fachgruppen
	Fachstellen, Behörden 
(Polizei/KESB)

	Massnahmenplan und Evaluation
[Verweis Dokument/ Massnahmenliste]
	Dokumentation und Überprüfung von Sofortmassnahmen und weiteren Massnahmen
	Schulleitung oder der Schulleitung vorgesetzte Person
	[Kontakt/Name/ Abteilung zuständige Person]
· Personalstelle Kanton/Gemeinde
· Rechtsdienst


[bookmark: _Toc181001220][bookmark: _Toc216114787]

Mögliche (Disziplinar-)Massnahmen bei Grenzverletzungen

[In der Volksschule des Kantons Bern sind je nach Schwere der Grenzverletzung verschiedene Disziplinarmassnahmen möglich, von schriftlichen Verweisen bis zum Unterrichtsausschluss (siehe Leitfaden «Disziplinarmassnahmen und Unterrichtsausschluss»)[footnoteRef:20]. Definieren Sie Massnahmen für Grenzverletzungen, und ordnen Sie diese gegebenenfalls dem Ampelsystem zu. Berücksichtigen Sie auch arbeitsrechtliche Instrumente[footnoteRef:21], und verweisen Sie auf relevante schulinterne Dokumente oder kantonale Weisungen.] [20: https://edudoc.ch/record/111810/files/sl_lp_Unterlagen_unterrichtsausschluss_leitfaden_d.pdf (Zugriff: 28.11.2024)]  [21: https://www.zsg.justice.be.ch/de/start/themen/zivilrecht/arbeitsrecht.html (Zugriff: 28.11.2024)] 

[Textbaustein]
An unserer Schule werden, je nach Schwere der Grenzverletzung, Massnahmen ergriffen, die sich in ihrer Konsequenz stufenweise steigern. Dabei orientieren wir uns an unseren Grundprinzipien des Dialogs, der konstruktiven Fehlerkultur und an den geltenden Vorschriften des Kantons [Verweis auf «Disziplinarmassnahmen und Unterrichtsausschluss in den Volksschulen des Kantons Bern»]. Ziel ist es, weitere Vorfälle zu verhindern und betroffene Personen zu schützen. Die Massnahmen richten sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene, wobei alle arbeitsrechtlichen Instrumente berücksichtigt werden. Die Kommunikation mit Erziehungsberechtigten und Fachpersonen sowie die Dokumentation aller Massnahmen sind zentrale Bestandteile des Vorgehens. Folgende Massnahmen sind an unserer Schule vorgesehen: 
Für Kinder und Jugendliche:
· Unerwünschtes Verhalten benennen
· Erwünschtes Verhalten formulieren
· Verhaltenskodex und weitere Regeln im Unterricht thematisieren
· Literatur zum Thema besprechen
· Abmachungen und Wiederholungen dokumentieren
· Einbezug und Reflexion: Schulteam, Schulleitung, Schulsozialarbeit
· Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten
· Durchführung von runden Tischen
· Ausschluss aus fakultativen Fächern
· Ausschluss aus Schulveranstaltungen
· Versetzung in eine andere Regelklasse
· Versetzung in besondere Klassen
· Schriftlicher Verweis
· Ausschluss vom Unterricht nach Art. 28 VSG (Volksschulgesetz des Kantons Bern)
· Gefährdungsmeldung
· Einbezug von Fachstellen, Angeboten, Programmen

Für Erwachsene/ Mitarbeitende:
· Unerwünschtes Verhalten benennen
· Erwünschtes Verhalten formulieren
· Verhaltenskodex und Regeln thematisieren
· Coachings, Supervision oder andere Beratungsangebote in Anspruch nehmen
· Durchführung von runden Tischen
· Schriftlicher Verweis
· Verwarnung
· Schadenersatzforderungen
· Verlängerung der Probezeit
· Versetzung oder Suspendierung
· Kündigung
· Fristlose Entlassung
· Meldung oder Anzeige
[bookmark: _Toc181360421][bookmark: _Toc181001221]
[bookmark: _Toc216114788]Nachhaltige Aufarbeitung

[Es wird empfohlen, für schwere Vorfälle eine zukunftsorientierte Aufarbeitung zu planen, bei Bedarf mit externer Unterstützung (vgl. «Muster-Schutzkonzept» im «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»). Sie müssen nicht zwingend konkret festlegen, wie sich eine hypothetische Aufarbeitung an Ihrer Schule gestalten würde. Halten Sie fest, dass eine solche Aufarbeitung vorgesehen ist und diese Zeit, finanzielle Ressourcen und die Unterstützung der Schulleitung erfordert. Dabei können Sie folgende Möglichkeiten erwähnen:] 
 [Textbaustein]
Unsere Schule legt grossen Wert darauf, dass nach schwerwiegenden Vorfällen eine zukunftsorientierte Aufarbeitung erfolgt. Diese dient nicht nur dem Schutz der Betroffenen, sondern auch der Weiterentwicklung unserer Strukturen. In manchen Fällen ziehen wir externe Fachpersonen hinzu, um den Prozess objektiv zu begleiten und verschiedene Aspekte umfassend zu beleuchten. Alle schweren Vorfälle werden einer solchen Bearbeitung unterzogen. Das konkrete Vorgehen wird in Zusammenarbeit mit dem Team individuell festgelegt. Dabei können folgende Ansätze berücksichtigt werden:
· Unabhängige Begutachtung / Aussenperspektive: externe Untersuchung durch Fachkräfte zu strafrechtlichen, arbeitsrechtlichen sowie institutionellen Fragen – diese Begutachtung hilft dabei, institutionelle Schwächen aufzudecken und nachhaltige Lösungen zu entwickeln
· Interne Analyse der Prozesse und Strukturen: Aufarbeitung aller Vorgänge, die den Vorfall begünstigten oder abgeschwächt haben und Prüfung der Qualitätsstandards
· Unterstützung der Betroffenen: Klärung, ob alle betroffenen Kinder, Jugendlichen, deren Angehörige sowie belastete Mitarbeitende parteiliche Hilfe durch externe Beratungs- oder Therapieangebote erhalten haben oder noch benötigen 
· Reflexion in vertraulichen Gruppensettings: Moderation des Aufarbeitungsprozesses durch qualifizierte Fachpersonen
· Rehabilitation bei falschen Beschuldigungen: Sicherstellung der Rehabilitation von Mitarbeitenden im Falle nachgewiesener falscher Beschuldigungen
· Neugestaltung von Räumlichkeiten: Organisation der räumlichen Veränderungen, zum Beispiel unter traumapädagogischen Gesichtspunkten, um belastende Orte neu zu gestalten
· Anpassung des Schutzkonzeptes: partizipative Entwicklung oder Anpassung eines institutionellen Schutzkonzeptes unter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen
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[bookmark: _Toc216114789]Monitoring und Evaluation
 [Um sicherzustellen, dass Ihr Schutzkonzept stets aktuellen Anforderungen entspricht und effektiv bleibt, benötigen Sie einen schuleigenen Prozess zur regelmässigen Überprüfung und Auswertung einzelner oder aller Elemente, Prozesse und Dokumente. Auch wenn keine Vorfälle gemeldet wurden, ist es wichtig, das Schutzkonzept in regelmässigen Abständen zu evaluieren, um es dynamisch zu halten und notwendige Anpassungen vorzunehmen.]
[Textbaustein]
Innerhalb [festgelegter Zeitabstand zum Beispiel alle fünf Jahre] wird das gesamte Schutzkonzept überprüft. Dieser Prozess erfolgt nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, sondern laufend, pro Element des Schutzkonzeptes. Er wird von einem dafür verantwortlichen Team durchgeführt, das aus Mitgliedern [der Schulleitung, der Schulsozialarbeit und weiteren relevanten Mitarbeitenden] besteht. In bestimmten Fällen, wie etwa nach schweren Vorfällen oder Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, erfolgt eine ausserordentliche Überprüfung der betroffenen Elemente.
Durch diese regelmässige Evaluation stellen wir sicher, dass unser Schutzkonzept stets aktuell bleibt und die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Schülerinnen und Schüler sowie der erwachsenen Mitarbeitenden gewährleistet wird.
Zeitplan Monitoring und Evaluation Schutzkonzept
	Jahr
	Thema
	Form
	Verantwortung

	[20xx]
	[Verhaltenskodex]
	[Einführung und Diskussion mit allen Klassen]
	[Klassenlehrpersonen]

	[20xx]
	[Krisenmanagement]
	[Fachinput und Überprüfung Ablaufschema]
	[Taskforce Krise]

	[20xx]
	[Beschwerdemanagement]
	[Statistik Meldungen]
	[Schulsozialarbeit]

	[20xx]
	[Gefährdungsanalyse]
	[Projektwoche «Hier bin ich sicher» -> Schul-Begehung, Aufwertung]
	[Team Projektwoche]

	[20xx]
	[Haltung]
	[Teamtag zum Schul-Leitbild]
	[externe Moderation/ Schulleitung]

	[20xx]
	[Präventionsmassnahmen]
	[halbjährliche Sitzungen, Auswertung Programme]
	Arbeitsgruppe Prävention

	[20xx]
	[…]
	[…]
	[…]


[bookmark: _Toc181360423][bookmark: _Toc181001223][bookmark: _Toc216114790]Anhang
[Der Anhang des Schutzkonzeptes sollte mindestens eine Liste aller relevanten Dokumente mit Ablageort enthalten. Es ist auch möglich, weitere Dokumente wie ein Glossar, das die wichtigen Begrifflichkeiten oder die wichtigsten Gesetzestexte enthält, hier anzuhängen (vgl. «Rahmenkonzept Sexualaufklärung»). Schliesslich können Sie wichtige Unterlagen und Leitlinien einkopieren, damit Sie alles an einem Ort verfügbar haben (z.B. Merkblätter Kanton; Bündner Standard). Sie können an dieser Stelle auch auf das Glossar im «Konzept Sexualpädagogik» verweisen oder dieses kopieren. Bedenken Sie jedoch, dass sich diese Vorgaben verändern und ihre Gültigkeit verlieren können).]
[bookmark: _Toc181001224][bookmark: _Toc216114791]Relevante Dokumente mit Bezug zum Schutzkonzept
	
	Name und Dokumentenname
[Beispiele, bitte ergänzen]
	Ablageort (Link)

	1
	[Krisenkonzept 20241016_Krisenkonzept_Schule XY.pdf]
	[https://schulexy.sharepoint.com/ /Seitenname/Ordner/Datei] 

	2
	[…]
	[…]

	3
	[…]
	[…]

	4
	[…]
	[…]

	5
	[…]
	[…]

	[…]
	
	





[bookmark: _Toc216114792]Abkürzungen
	BKD
	Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern

	EDK
	Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

	FAQ
	Frequently Asked Questions

	UN
	Vereinte Nationen

	UN-KRK
	Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen

	VSG
	Volksschulgesetz des Kantons Bern
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